
Antrag auf Verlängerung der Elternzeit abgelehnt
Beitrag von „CDL“ vom 25. Februar 2019 23:58

Habe für Niedersachsen folgende Infos gefunden:

https://www.ms.niedersachsen.de/themen/familie…zeit-14333.html

Zitat

Sondervorschriften für Beamte, Richter und Soldaten
Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter in Niedersachsen haben Anspruch
auf Elternzeit nach § 81 Abs. 1 NBG (§ 4 Abs. 1 Nds. RiG) i. V. m. der
Elternzeitverordnung des Bundes. Darin sind einige Sonderregelungen enthalten, die
der Eigenart des öffentlichen Dienstes entsprechen. Dies bezieht sich zum einen auf die
Anmeldefrist, auf den Kündigungsschutz sowie auf die Auswirkungen der Elternzeit in
Zusammenhang mit bestehenden, vor allem besoldungsrechtlichen Rechtsvorschriften.

Die Rechtsquellen auf die verwiesen wird:

Zitat von Niedersächsisches Beamtengesetz

§ 81
Mutterschutz und Elternzeit

Die für Beamtinnen und Beamte des Bundes geltenden Rechtsvorschriften über den
Mutterschutz und die Elternzeit sind entsprechend anzuwenden.

Zitat von Elternzeitverordnung

§ 1 (...)
(2) Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des
Kindes, bei einem angenommenen, in Vollzeitpflege oder in Adoptionspflege
genommenen Kind bis zu drei Jahren ab der Aufnahme bei der berechtigten Person,
längstens bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes. Ein Anteil von bis zu
zwölf Monaten kann jedoch zu einem späteren Zeitpunkt nach Maßgabe des § 92 Abs. 1
des Bundesbeamtengesetzes genommen werden. Insgesamt kann die Elternzeit auf bis
zu vier Zeitabschnitte verteilt werden.

(3) Die Elternzeit steht beiden Eltern zu; sie können sie, auch anteilig, jeweils allein
oder gemeinsam nehmen. Satz 1 gilt auch für Adoptiveltern, Adoptivpflegeeltern und
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Vollzeitpflegeeltern.

(4) Während der Elternzeit ist Beamtinnen und Beamten auf Antrag eine
Teilzeitbeschäftigung beim selben Dienstherrn bis zu 30 Stunden wöchentlich zu
bewilligen, wenn zwingende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Im Übrigen darf
während der Elternzeit mit Genehmigung der oder des Dienstvorgesetzten eine
Teilzeitbeschäftigung in dem nach Satz 1 genannten Umfang außerhalb des
Beamtenverhältnisses ausgeübt werden. Die Genehmigung kann nur innerhalb von vier
Wochen aus dringenden dienstlichen Gründen versagt werden.

§ 2 (1) Die Inanspruchnahme der Elternzeit soll, wenn sie unmittelbar nach der
Geburt des Kindes oder nach Ablauf der Mutterschutzfrist (§ 3 Abs. 1 Satz 1 der
Mutterschutzverordnung) beginnen soll, sechs Wochen, andernfalls acht Wochen vor
Beginn schriftlich erklärt werden. In der Erklärung ist anzugeben, für welche
Zeiträume innerhalb von zwei Jahren sie genommen wird. Nimmt die Mutter die
Elternzeit im Anschluss an die Mutterschutzfrist, wird die Zeit der Mutterschutzfrist
nach § 3 Abs. 1 der Mutterschutzverordnung auf den Zweijahreszeitraum nach Satz 2
angerechnet. Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss an einen auf die
Mutterschutzfrist folgenden Erholungsurlaub, werden die Zeit der Mutterschutzfrist
nach § 3 Abs. 1 der Mutterschutzverordnung und die Zeit des Erholungsurlaubs auf den
Zweijahreszeitraum nach Satz 2 angerechnet.
(2) Können Beamtinnen und Beamte aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund
eine sich unmittelbar an das Beschäftigungsverbot des § 6 Abs. 1 des
Mutterschutzgesetzes oder des § 3 Abs. 1 der Mutterschutzverordnung anschließende
Inanspruchnahme der Elternzeit nicht rechtzeitig erklären, können sie dies innerhalb
einer Woche nach Wegfall des Grundes nachholen.

(3) Die Elternzeit kann vorzeitig beendet oder im Rahmen des § 1 Abs. 2
verlängert werden, wenn die oder der Dienstvorgesetzte zustimmt. Die
vorzeitige Beendigung wegen der Geburt eines weiteren Kindes oder wegen eines
besonderen Härtefalles (§ 1 Abs. 4 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes) kann
nur innerhalb von vier Wochen nach Antragstellung aus dringenden dienstlichen
Gründen abgelehnt werden. Eine vorzeitige Beendigung der Elternzeit zum Zwecke der
Inanspruchnahme der Mutterschutzfristen nach § 1 Abs. 2 und § 3 Abs. 1 der
Mutterschutzverordnung ist nicht zulässig. Die Elternzeit ist auf Wunsch zu verlängern,
wenn ein vorgesehener Wechsel in der Anspruchsberechtigung aus einem wichtigen
Grund nicht erfolgen kann.
(...)

Fett markiert ist der Bereich, der für deinen Fall relevant sein könnte. Der Erstantrag lief jeweils
über ein Jahr, mehr war wenn ich dich richtig verstehe nicht beantragt. Damit ist eine
Verlängerung im Rahmen der möglichen Maximaldauer von 3 Jahren nur mit Zustimmung des
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Dienstvorgesetzten möglich.

In jedem Fall würde ich dir raten, dich nochmal z.B. durch deine Gewerkschaft in der
Angelegenheit beraten zu lassen.
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